
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/4/6 93/15/0077
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.04.1995

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §167 Abs2;

FinStrG §98 Abs3;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 87/15/0070 E 30. Mai 1988 RS 2

Stammrechtssatz

Es entspricht den Erfahrungen des täglichen Lebens, daß jene Ausführungen, die zu Beginn eines Verfahrens gemacht

werden, der Wahrheit näher kommen als spätere (Hinweis E 10.2.1987, 85/14/0142).
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